
1217 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

19. 3. 1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
womit das Wasserrechtsgesetz 1959 abge

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215, 
wird abgeändert wie folgt: 

1. § 4 Abs. 7 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Auch zu der nach Abs. 6 erforderlichen Feststel
lung ist der Landeshauptmann berufen." 

2. Der Titel des § 13 hat zu lauten: 

"Maß und Art der Wasserbenutzung" 

3. § 13 Abs. 3 hat zu lauten: 

"Das Maß und die Art der Wasserbenutzung 
dürfen keinesfalls so weit gehen, daß Gemeinden, 
Ortschaften oder einzelnen Ansiedlungen das für 
die Abwendung von Feuersgefahren, für son
stige öffentliche Zwecke oder für Zwecke des 
Haus- und Wirtschaftsbedarfes ihrer Bewohner 
,erforderliche Wasser entzogen wird." 

4. § 31 hat zu lauten: 

treffe·n und die Bezirksverwaltungsbehörde, bei 
Gefahr im Verzug den Bürgermeister oder die 
nächste Dienststelle pes öffentlichen Sicherheits
dienstes zu verständigen. Bei Tankfahrzeug
unfällen hat der Lenker, sofern dieser hiezu 
nicht oder nicht allein in: der Lage ist auch der 
Beifahrer, die erJorderlichen Sofortmaßnahmen 
im Sinne der Betriebsanweisung für Tankfahr
zeuge zu treffen. Die Verständigungs~ und Hiife
leistungspflicht nach anderen Verwaltungsvor~ 
schriften, wie vor allem nach der Straßenver
kehrsordnung, wird dadurch nicht berührt. Sind 
außer den Sofortmaßnahmen weitere Maßnah
men zur Vermeidung einer Gewässerverunreini
gung erforderlich, so ist zu ihrer Durchführung 
der Halter des Tankfahrzeuges verpflichtet. 

(3) Wenn die zur Vermeidung einer Gewässer
verunreinigung erforderlichen Maßnahmen nicht 
oder nicht rechtzeiüg getroffen werden, so hat 
die Wasserrechtsibehörde, soweit nicht der un
mittelbare Werksbereich eines Bergbaues betrof
fen wird, die entsprechenden Maßnahmen dem 
Verpflichteten aufzutragen oder bei Gefahr im 
Verzuge unmittelbar anzuordnen und gegen Er
satz der Kosten durch den Verpflichteten 
nötigenfalls unverzüglich durchführen zu lassen. 
Wenn wegen Gefahr im Verzuge eine Anord
nung der Wasserrechtsbehörde nicht abgewartet 
werden kann, ist der Bürgermeister befugt, die 

,,§ 31. All g e me i ne So r g e für die zur Vermeidung einer Gewässerverunreinigung 
Re i n hai tun g erforderlichen Maßnahmen - soweit nicht dem 

( ) J 
d d AlM ß h Bergrecht unterliegende AnJagen betroffen wer-

1 e ermann, ess~n ~ ag~n, a na men den _ unmittelbar anzuordnen und gegen Er-
. oder Unterlassungen eme Emwlrkung auf Ge-l cl K t d ch d V fl'cht "t' . h' . d . satz er os en ur en erp 1 eten no 1-

,:ässer herbelfü ren kannen, hat ml~ er ~m genfalls unverzüglich durchführen zu lassen. 
S~nne des § 1297, zutreffende~falls ~lt de.r 1m Gefahr im Verzug ist jedenfalls gegeben, wenn 
Smne des § 1299 des allgememen .burgerhchen eine Wasserversorgung gefährdet ist." 
Gesetzbuches gebotenen Sorgfalt seme Anlagen 
so herzustellen, instandzuhalten und zu betrei-
ben oder sich so zu verhalten, daß eine Gewässer- 5. Nach § 31 ist folgende Bestimmung einzu-
verunreinigung vermieden wird, die den Bestim- fügen: 
mungen des § 30 zuwiderläuft und nicht durch ,,§ 31 a. Be s 0 nd e r e Vor s 0 r ge ge gen 
eine wasserrechtliche Bewilligung gedeckt ist. a 11 g e m ein e Was s erg e fä h r dun g 

(2) Tritt dennoch die Gefahr einer Gewässer
verunreinigung ein, hat der nach Abs. 1 Ver
pflichtete unverzüglich die zur Vermeidung einer 
Verunreinigung erforderlichen Maßnahmen zu 

(1) Die Errichtung und der Betrieb yon An
lagen zur Lagerung oder Leitung wassergefähr
dender Stoffe bedürfen der wasserrechtlichen 
Bewilligung durch die Bezirksverwaltungs-
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2 1217 der Beilagen 

behörde, in den Fällen des § 99 Abs. 1 lit. i I Auflassung und die Vorkehrungen der Behörde 
durch den Landeshauptmann. Soweit solche An- (Albs. 1 und 6) rechtzeitig vorher anzuzeigen. Er
la,gen nur der Heizung von Gebäuden dienen forderlichenfalls sind ihm die entsprechenden 
und außerha1b eines wasserrechtlich !besonders Vorkehrungen aufzutragen. 

gesch'üt~ten Geb~~tes (§~ 34, 35, 37 und 54) ge- (8) Der Landeshauptmann hat die Führung 
plant smd, bedurfen SIe der wasserrechtlichen . V 'ch' "b d' A I ch . . . emes erzeI msses u er Ie nagen na . 
BewIllIgung durch den BürgermeIster. Als was- Alb 1 2 d 6 d" 

f"h d ff d d' s., un. anzuor nen. serge a r ende Sto e, eren Lagerung 0 er LeI-
tung bewilligungspflichtig ist, hat das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
qurch Verordnung jene zu bezeichnen und men
genm1ßig zu begrenzen, die zufolge ihrer Be
schaffenheit ,bei Einwirkung auf Gewässer eine 
Wassernutzung, vor allem zur Wasserversorgung, 
ausschließen und zufolge ihrer häufigen Verwen
dung die Gefahr einer solchen Gewässerverun
reinigung allgemein erhöhen. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen der§§ 9, 
32, 34 und 38 bedarf die Gewinnung von Sand 
und Kies der wasserrechtlichen Bewilligung, 
wenn sie mit besonderen Vorrichtungen erfolgt 
und eine Einwirkung auf Gewässer herbeiführen 
kann. 

(3) Dem Ansuchen sind Pläne und Erläute
rungen anzus,chließen, aus denen die technischen 
Merkmale der Anlage und ihre örtliche Lage 
vor allem in wasserwirtschaftlicher Hinsicht so
wie die zur Vermeidung einer Gewässerverun
reinigung vorgesehenen' Sicherheitsrnaßnahmen 
und deren regelmäßige Kontrolle hervorgehen. 

(4) Von. der Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung (§ 107 Albs. 1) kann abgesehen 
werden. ' 

(5) Bei einer Bewilligung des Vorhabens sind 
die zur Vermeidung einer Gewässerverunreini
gung (§ 30) notwendigen Bedingungen vorzu
schreiben. Dabei sind in den Fällen nach Abs. 2 
auch die nach Beendigung der Entnahme zu tref
fenden Maßnahmen aufzutragen. Insbesondere 
ist zu beachten, daß Gemeinden, Ortschaften 
oder einzelne Ansiedlungen in der Versorgung 
ihrer Bewohner mit Trinkwasser nicht beein
trächtigt werden. 

(6) Bei Vorhaben nach Abs. 1 und 2, deren 
Anlagen nach den gewerberechtlichen Vorschrif
ten genehmigungspfli,chtig sind, oder die dem 
Bergrecht oder dem Schiffahrtsrecht unterliegen, 
entfällt die Bewilligungspflicht, wenn das Vor
ha:ben außerhalb wasserrechtlich besonders ge
schützter Gebiete geplant ist. In diesen Fällen 
hat die nach den angeführten Verwaltungsvor
schriften zuständige Behörde die Bestimmungen 
des Abs. 5 anzuwenden. 

(7) Werden Anlagen nach Abs. 1 und 2 auf
gelassen, so hat der bisherige Inhaber die zur 
Vermeidung einer Gewässerverunreinigung not
wendigen Vorkehrungen zu treffen. Er hat die 

6. Im § 98 Abs. 1 hat der Eingang zu lauten: 

"Wasserrechtsbehörden sind, unbeschadet der 
in den einzelnen Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes festgelegten Zuständigkeit des Bürger
meisters, die Bezirksverwaltungsbehörden, ... " 

7. § 102 Abs. 1 lit. cl. hat zu lauten: 

"Gemeinden, Ortschaften und einzelne An
siedlungen zur Wahrung des ihnen nach 
§ 13 Abs. 3 und § 31 a Abs. 5 zustehenden 
Anspruches;" 

8. Im § 103 Abs. 1 hat der Eingang zu lauten: 

"Gesuche um Verleihung von wasserrechtlichen 
Bewilligungen müssen, ... " 

9. Im § 140 Abs. 1 hat Z. 
erhalten die bisherigen Z. 4 
nung 3 bis 5. 

3 zu entfallen und 
bis 6 die Bezeich-

10. Nach § 143 ist folgende Bestimmung ein~ 
zuführen: 

,,§ 143 a; Be fr e i u n g von V e r
waltungsabgaben 

Amtshandlungen betreffend Schutz- und Re
gulierungswasserbauten, Ent- oder Bewässerungs
anlagen, Trinkwasserversorgungsanlagen, Ab
wasseranlagen von Gemeinden, Wasserverbänden 
oder Wassergenossenschaften unterliegen nicht 
der Verpflichtung zur Entrichtung der in § 78 
Abs. 1 und 2 A VG. 1950 in der Fassung des 
Art. I des Bundesgesetzes vom 27. Jänner 1968, 
BGBL Nr. 45/1968, geregelten Verwaltungsabga
ben." 

Artikel II 

Ist bei Anlagen nach § 31 a Abs. 1 WRG. 
(Art. I Z. 5), die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes schon bestehen und bisher
nach den Bestimmungen des Wasserrechtsgeset
zes nicht behandelt wurden, im Hinblick auf den 
Zustand oder die Beschaffenheit der Anlage mit 
einer öffentliche Interessen gefährdenden Gewäs
serverunreinigung zu rechnen, so hat die nach 
§ 31 a Abs. 1 WRG. (Art. I Z. 5) zuständige 
Wasserrechtsbe:hörde dem Inhaber aufzutragen, 
die zur Vermeidung einer Gewässerverunreini
gung erforderlichen Maßnahmen iimerhalb ange
messener Frist zu treffen; hinsichtlich dem Berg-
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1217 der Beilagen 3 

recht unterliegender Anlagen außer halb wasser
rechtlich 'besonders geschützter Gebiete obliegt 
diese Aufgaibe der zuständigen Bergbehörde. In 
wasserrechtlich besonders geschützten Gebieten 
sind solche Anlagen der Wasserrechtsbehörde 
unter Anschluß von Plänen und Erläuterungen 
bis 31. Dezember 1970 anzuzeigen; sie sind in 
das in § 31 a Abs. 8 WRG. (Art. I Z. 5) vorge
sehene Verzeichnis aufzunehmen. 

ArtikellII 

Die Bestimmungen des Art. I Z. 5 (§ 31 a 
Abs. 6 letzter Satz und Abs. 7) gelten hinsicht
lich der gewerblichen Betriebsanlagen bis zur 
Neugestaltung des im IH. Hauptstück der Ge
werbeordnung geregelten Rechtsgebietes, wenn 
diese eine Bedachtnahme auf den Gewässers,chutz 
bei der Genehmigung gewel1blicher Betriebsan
lagen vorsieht. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft, hinsichtlich der im Art. I Z. 5 enthaltenen 
Bestimmungen des § 31 a Abs. 5, 6 und 7, soweit 
es sich um dem Gewerberecht oder dem Berg
recht unterliegende Anlagen handelt, der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie, so
weit es sich um dem Schiffahrtsrecht unterlie
gende Anlagen handelt, der Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
hinsich,tlich der im Art. II genannten und dem 
Bergrecht unterliegenden Anlagen der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie be
traut. 

Mit der Vollziehung des Art. III ist der Bun
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft betraut. 
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4 1217 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in einem ver
stärkten Senat mit Erkenntnis vom 13. April 
1967, Z1. 1095/66/4, entschieden, daß eine Be
willigungspflicht nach § 32 Abs. 2 lit. c WRG. 
1959 nur dann gegeben ist, wenn eine Anlage 
zufolge ihrer Ein r ich tun gun d Fun k
t ion mit einer Einwirkung auf Gewässer ver
bunden ist oder, anders ausgedrückt, wenn ein 
Vorhaben unter den jeweils gegebenen Verhält
nissen r e gel m ä ß i gun d typ i s c h zu 
einer Gewässerverunreinigung führt. Die bloße 
M ö gl ich k e i t aber, daß ein Behälter, der 
zum Beispiel Mineralöl verwahren soll, undicht 
wird, führe noch keineswegs zum Schluß, daß 
diese Anlage regelmäßig eine Gewässerverun
reinigung bewirkt und damit nach der geltenden 
Gesetzeslage bewilligungspflichtig werde. Der 
Verwaltungsgerichtshof verweist daher auf die 
Notwendigkeit, den erforderlichen Gewässer
,schutz nicht durch eine nicht mehr vertretbare 
1nterpretation des Gesetzes, sondern durch eine 
,e n t s p r e ehe n d e Erg ä n z u n g des Ge
setzes sicherzustellen. 

des Gewässerschutzes kein zusätzliches Verfah
ren notwendig ist. 

Als weitere Ergänzung der Gewässerschutzvor
schriften in nicht bewiIIigungspflichtigen Fällen 
soll § 31, der in Judikatur und Literatur keine 
einheitliche Aufnahme gefunden hat, rechtlich 
präziser gefaßt und durch die Regelung der Vor
gangsweise bei wassergefährdenden Unfällen er
gänzt werden. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat ferner mit 
Bes·chluß vom 27. Oktober 1967, ZI. 1388/67, 
die Beschwerde einer Gemeinde, betreffend die 
Sand- und Schotterentnahme in einem Grund
wassergebiet, als unzulässig zurückgewiesen. Die 
Zurückweisung hat er damit begründet, daß den 
Gemeinden der Schutz ihrer Interessen an der 
Qualität des für Zwecke des Haus- und Wirt
schaftsbedarfes der Gemeindebewohner notwen
digen Wassers nach den Bestimmungen des Was
serrechtsgesetzes nicht überantwortet sei, da § 13 
Abs. 3 WRG. 1959 lediglich von dem Rechts
anspruch der Gemeinden handelt, daß das Maß 
einer zu bewilligenden Wasserbenutzung in Ein-

Im Hinblick auf dieses grundsätzliche Erkennt- klang mit dem Was s erb e dar f der Ge
nis und auf die Notwendigkeit des Schutzes der meindebewohner festgesetzt wird. Ein solcher 
Gewässer VOr wassergefährdenden Stoffen ist Fall liege a!ber heider gegenständlichen Angele
eine Novellierung des Wasserrechtsgesetzes un- geilheit nicht vor. Um nun auch in solchen Fällen, 
erläßlich. Der vorliegende Entwurf geht in bei denen durch eine Wasserbenutzung den Be
~einem Hauptinhalt davon aus, einerseits die wohnern infolge Verunreinigung das notwendige 
Anderungen des bestehenden einheitlichen Was- Wasser entzogen wird, der Gemeinde die Mit
serrech tsgesetzes auf das Notwendigste zu be- wirkung im Verfahren als Partei sicherzustellen, 
~chränken, andererseits die im Interesse des Ge- sollen die §§ 13 Abs. 3 und 102 Abs. 1 lit. d 
wässerschutzes erforderliche behördliche Ein- ergänzt werden. 
:fIußnahme bei wassergefährdenden Stoffen und Die verfassungsrechtliche Grundlage für die 
Maßnahmen zu gewährleisten. Diese Einfluß- I Regelung nach § 31 und § 31 a bildet der Kom
nahme soll durch die Bewilligungspflicht erreicht petenztatbestand "Wasserrecht" (Art. 10 Abs. 1 
werden, aber möglichst verwaltungsökonomisch Z. 10 B.-VG.). Das Verbot der Gewässerverun
:sein, damit ohne zusätzliche Belastung von Be- reinigung ist ein alter Bestand des Wasserrechtes 
:hörden und Wirtschaft der Gewässerschutz wirk- und war schon in den Landeswasserrechtsgesetzen 
:sam wahrgenommen werden kann. Diesem (§§ 16 und 20) entha.lten. Nach der ständigen 
Zweck soll vor allem die Bestimmung des § 31 a Judikatur des Verfassungsgerichtshofes erschöpft 
Abs. 6 dienen, wonach außerhalb wasserrechtlich sich ferner der Inhalt eines Kompetenzartikels 
besonders geschützter Gebiete die Gewerbe-, nicht in der Gesamtheit der am Tage seines 
Berg- und Schiffahrtsbehörde in ihrem Verfahren Wirksamwerdens geltenden Gesetze. Vielmehr 
auch den Gewässerschutz wahrzunehmen hat. sind auch Neuregelungen zulässig, sofern sie nur 
Damit wird erreicht, daß in so!chen Fällen wegen nach ihrem Inhalt systematisch dem Kompetenz-
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grund' angehören. Nun steht es außer Zweifel, 
daß die Gefährdu~g der Gewässer insbesondere 
durch die überall veribreitete Verwendung von 
Mineralöl in einem Ausmaß zugenommen hat, 
daß für die Sicherheit der weiteren Wassernut
zung auch die Erfassung typischer Wassergefähr
dungen notwendig ist. Auch im Wasserhaushalts
gesetz der Bundesrepublik Deutschland werden 
die wassergefährdenden Stoffe geregelt (§§ 26 
und 34); durch die 2. Novelle zum Wasserhaus
haltsgesetz wurde im Zusammenhang mit den 
ölfernleitungen die Bewilligungs- und Anzeige
pfli.cht präzisiert. In der Schweiz werden die was
sergefährdenden Stoffe und die Gewinnung von 
Sand und Schotter ausdrücklich im Gewässer
schutzgesetz geregelt. 

Ferner wurde die Frage geprüft, ob auf die im 
vorliegenden Entwurf sowie im Wasserrechts
gesetz 1959 geregelten Angelegenheiten die Kri
terien des Art. 118 Abs. 2 B.-VG. zutreffen und 
ob es sich daher um Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde handelt. Hin
sichtlich der Bestimmung des § 36 Abs. 1 WRG. 
1959 über den Anschlußzwang Ibei öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen wurden mit Erkennt
nis des Verwaltungsgerichtshofes vom 29. Juni 
1967 die Voraussetzungen für den eigenen Wir
kungsbereich der Gemeinde als gegeben festge
stellt. Die notwendige Kennzeichnung des eige
nen Wirkungsbereiches obliegt jedoch in diesem 
Anwendungsfall des Art. 10 Abs. 2 B.-VG. dem 
La n des g es e t z ge be r (Ausführungsgesetz
geber). Die Prüfung der übrigen Bestimmungen 
des geltenden Wasserrechtsgesetzes hat ergeben, 
daß sich hierin insbesondere im Hinblick auf den 

- überörtlichen Zusammenhang der Gewässer keine 
Regelung findet, auf die die Voraussetzungen des 
Art. 118 Abs. 2 B.-VG. zutreffen. Dabei wurde 
auch neuerlich die Frage geprüft, ob die wasser
rechtliche Behandlung von Anlagen, die lediglich 
der Heizung von Gebäuden dienen, gemäß § 31 a 
Abs. 1 des gegenständlichen Gesetzentwurfes in 
den eigenen Wirkungslbereich der Gemeinde 
fällt. Auch diese Prüfung hat in übereinstim
mung mit den meisten Stellungnahmen im Be
gutachtungsverfahren schließlich ergeben, daß es 
sich dabei infolge des überörtlichen Zusammen
hanges der Gewässer nicht um eine Angelegen
heit handelt, die geeignet ist, durch die Gemein
schaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt 
zu werden. 

Durch die vorliegende Novelle werden dem 
Bund voraussichtlich keine Mehrkosten erwach
sen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

Der Verwaltungsgerichtshof hat laut seinem 
Tätigkeitsbericht für das Jahr 19·65 bei der An-

wendung des § 4 Abs. 7 WRG. erkannt, "daß 
Ansprüche nach § 409 ABGB. nunmehr als 
öffentlich-rechtlich und mangels einer diesbezüg
lichen Regelung des Wasserrechtsgesetzes auch als 
unverjähr-bar zu gelten haben; es dürfte sich 
nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes emp
fehlen, diese Fragen anläßlich einer Novellierung 
des Wasserrechtsgesetzes einer überprüfung zu 
unterziehen." Gemäß § 4 Abs. 7 WRG. ist seit 
1934 die Wasserrechtsbehörde auch zur Ent
scheidung über Entschädigungsansprüche zustän
dig, die auf § 409 ABGB. gegründet sind. Die 
bisherige Praxis hat gezeigt, daß es weder not
wendig noch zweckmäßig ist, diese an sich zum 
Zivilrecht gehörende Materie durch die Wasser
rechtsbehörde vollziehen zu lassen. 

Die in dieser Bestimmung ferner enthalten,e 
Berufung des Landeshauptmannes zur Verwal
tung der zum öffentlichen Wassergut gehören
den Grundstücke im Rahmen der Privatwirt
schaftsverwaltung muß entfallen, da nach· der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (im ana
logen Fall der Bundesstraßenverwaltung) Art. 104 
Abs. 2 B.-VG. eine übertragung der Geschäfte 
der Bundesvermögensverwaltung durch G e set z 
nicht zuläßt. Die übertragung dur-ch. Verord
nung ist in Aussicht genommen. 

Zu Art. I Z. 2 und Z. 3: 

Da durch die nunmehrige Textierung des § 13 
Abs. 3 nicht nur das Maß, sondern auch die 
Art der Wasserbenutzung erfaßt ist, wird 
durch' diese Bestimmung der Wasserbedarf der 
Gemeinden auch vor Verunreinigungen gesichert. 
Die Parteistellung der Ge~einden zur Geltend
machung dieser rechtlichen Interessen ist durch 
§ 102 Abs. 1 lit. d gegeben. 

Zu Art. I Z. 4: 

Zu § 31 Abs. 1: 

Diese Bestimmung gilt für jedermann, weil 
jeder in seiner beruflichen oder privaten Tätig
keit Gewäss,erverunreinigungen verursachen oder 
durch entspr.echende Sorgfalt und oft ganz ein
fache Maßnahmen Verunr-einilgungen vermeiden 
kann. Die Verpflichtung zur V.ermeidung von 
Verunreinigungen bezieht sich in erster Linie auf 
Anlagen und Maßnahmen, bei denen eine Ein
wirkung auf Gewässer zwar nicht vorgesehen,. 
a!ber erfahrungsgemäß möglich ist. Für Anlagen 
und Maßnahmen, -bei d'enen eine Einwirkung auf 
Gewässer vorgesehen ist oder die zufolge ihrer 
Einrichtung oder Funktion mit einer Einwirl~ung 
auf Gewässer verbunden sind, gilt ja vor allem 
§ 32. Unter § 31 Abs. 1 fallen insbesondere Ma
nipulationen aller Art mit öl, öllagerungen, 
Abfallbeseitigung, Abraumhalden, Sand- und 
Schotterentnahmen, Schädlingsbekämpfung, Dün
gung sowie die Manipulation mit Chemikalien 
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in Gewerbe und Indust,rie. Durch die Umwand
lung der manchmal mißverstandenen, auf das 
ABGB. bezogenen Sorgfaltsbestimmung in eine 
öff,en dich -rech tli ehe ReinhaI tungsverptli chrung 
soll eine Gewässerverunreinigung nach Möglich
k,eit von vornherein vermieden werden, ohne 
gleich ein eigenes Verfahren durchführen zu 
müssen. 

Der Befolgung dieser Reinhaltungsverpflich
tung wlird 'bei der Handhabung der Gewässer
aufsicht besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
sein. Dieser Verpf1.ichtung ,ist im allgemeinen ,mit 
einem solchen Grad ,des Fleißes, und der Auf
merksamkeit nachzukommen, welcher bei ge
wöhnlichen ,Fähigkeiten angewendet werden 
kann (§ 1297 ABGB.). Eine erhöhte Sorgfalts
pflicht im Sinne des § 1299 ABGB. wird vor 
allem bei Wasseranlagen und bei gew.erblichen 
Betriebsanlagen anzuwenden s,ein, insbesondere 
beim Umgang mit 01 und anderen schwer abbau
fähigen oder ,giftigen Stoffen, die in Wasser
läufen und im Grundwasser nicht bloß empfind
liche, sondern auch nachhalt'ige und zuweilen 
kaum behebbare Schäden verursachen. Diese 
Sorgfalt muß S'ich auch auf die Lagerun& und 
die FortIeitung solcher Stoffe erstrecken. 

Die Zit,ierung der §§ 1297 und 1299 ABGB. 
dient der Abgrenzung der bei der Erfüllung der 
Verpflichtung nach Abs. 1 zumutbaren und zu 
vertretenden Sorgfalt, was auch für die Strafbar
keit nach § 137 wesentlich ist. 

Zu Abs. 2: 

Bei der konkreten Gefahr einer Gewässerver
unreinigung hM in erst,er Linie der nach Abs. 1 
Verpflichtete unverzüglich die zur Vermeidung 
einer Gewässerverunreinigung erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Die zu treff,enden Maß
nahmen wenden ganz allgemein in Vorkehrun
gen best,ehen, die ein weiteres Auslaufen von 
wassergefährd,enden Stoffen verhindern, bereits 
ausgelaufene Stoff,e lokalisieren, einsammeln und 
sd1,"dlos beseitigen. Je nachdem, ob es sich um 
Manipulationen einfacher Art oder um Arbeiten 
in größenen Betrieben handelt, werden diese Vor
kehrungen nach Art und Umfang verschieden 
sein. In Betrieben, in denen wassergefährdende 
Stoffe verwendet werden, wird das für einen 
Unfall Erford,erLiche rechtzeitig vorzusehen sein, 
insbesondere durch Bereitstellung entsprechender 
Geräte und Ausal'beitung eines Alarmplanes. Die 
Verständigungspflicht soll sicherstellen, daß die 
nach den Alarmplänen des betreffenden Bundes
landes vorgesehenen Maßnahmen möglichst 
rasch durchgeführt werden und die ,Behörden je 
nach der Situation lenkend eingreifen können. 

Eine weitverbreitete und ernste Gefahr für 
die Gewässer bedeutet die Manipulation mit 
Mineralölen. Der Osterreichische Wasserwirt
schaftsv,erband hat daher im Jahre 1963 Richt-

linien zum Schutz des Wassers bei Auslaufen von 
Mineralöl im Zusammenwirken mit Behörde und 
Wirts·chaft ausgear,beitet und herausgegeben. Mit 
Erlaß des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft vom 19. Feber 1964, Z1. 96006/ 
471-105377/63, wurden den Ämtern der Landes
regierungen diese Richtlinien zur Kenntnis ge
bracht und hiezu ausgeführt: 

"Diese Richtlinien eins,chließlich ,der Erläute
rungen stellen ~inen wertvoUen Beitrag zur Lö
sung des Problems· 'betreffend den Schutz des 
Wassers bei Auslaufen von Mineralölen dar. Sie 
bilden eine geeignete sachliche Grundlage dafür, 
daß in den einzelnen Ländern ,ents'prechend den 
örtlichen Verhältnissen konkrete organisatorische 
Maßnahmen getroffen werden. Hiezu ist vor 
allem notwendig: Regelung des Warn- und 
Mel.dedienstes, der einen raschen Einsatz sichert; 
Erstellung eines Katastrophenplanes, in dem ~ach 
sorgfältiger überlegung die unter speziellen 
Verhältn,jssen geeigneten Maßnahmen im Falle 
einer Gefährdung des Wassers festgelegt sind; 
Bestimmung der Stellen, die 'bei der Olhekämp
fung mitzuwirken haben. Auch muß Klarheit 
darüber bestehen, wo saugfähige Materialien 
(Sand, Torf, Sägemehl u. dgl.) schnell beschafft 
werden können, wo Behälter sowie Tank- und 
Lastwagen für Transportzwecke zur Verfügung 
ste'hen, wo Erd'baggerungs- und BrunnenJbau
gerä.te mit Personal einsatzfähigsind, wo und 
wie Olreste und ölhältiger Aushub unschädlich 
gemacht werden können." 

Di,e vorangeführten Richtlinien zum Schutz 
des Wassers 'bei Auslaufen von Mineralöl behan
deln die' Verständigung, die Sofortmaßnahmen 
am Unfallsort,die Folgernaßnahmen und beson
dere Maßnahmen zum Schutze der Wasserver
sor,gungs- und Kanalisationsanlagen und zum 
Schutz·e von Oberflächengewässern. 

Unter Sofortmaßnahmen sind nach den er
wähnten Richdinien in erster Linie zu verstehen: 
Verhinderung weitepen Auslaufens aus dem Be
hälter, Lokalisierung d,es Auslautbereich,es sowie 
Bindung des ausgelaufenen Oles. Als Folgernaß
nahmen kommen in Betracht: Auspumpen, Ab
schöpfen oder Abbrennen des ausgelaufenen 
Oles, Abräumen oder Abbaggern dei; öldurch
tränkten Bodens, Abtransport des Aushubmate
r,ials aufhiefür vorgesehenen Ablagerungsplätzen 
bzw. Zwischenlagerung auf öldichten Planen und 
spätere Wiederauffüllung der Aushubstellen 
mit einwandfreiem Bodenmaterial. 

Falls trotz der angeführten Vorkehrungen 01 
im Einzugsgebiet einer Wasserversorgungsanlage 
in das Grundwasser gelangt oder in ,eine Kanali
sation oder in ein Oberflächengewässer geflossen 
ist, so sehen die vor,erwähnten Richüin,ien zum 
Schutz des Wassers Ibei Auslaufen v;on Mineral
ölen folgende Maßnahmen vor: 
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Schutz von Wasserversorgungs anlagen 

a) Ist zu befürchten, daß 01 in eine Wasser
versorgungsanlage eindringt, so ist diese 
abzustellen, oder es sind Maßnahmen zu 
treffen, di.e das Zuströmen zu den Ent
nahmestellen verhindern. 

b) Ist das 01 bereits in die Wasserversor
gungsanlage eingedrungen, so muß v,ersucht 
werden, durch Abpumpen der verseuchten 
Brunnen oder durch Errichtung weiterer 
Sperrbrunnendas 01 wieder aus dem 
Grundwasser zu entfernen. 

c) Das ab gepumpte 01-Wasser-Gemisch darf 
nicht ohne weiteres in di·e Kanalisation 
oder in einen Vorfluter geleinet werden. 

d) Auch wenn koin 01 mehr im Grundwasser 
_ festst,ellbar ·ist, sind noch B eo'b achtungs
soiidenin Betrieb zu halten. 

Schutz von Kanalisationsanlagen 

a) Verhinderung der Bildung explosiver Gas
Luft-Gemische durch Lüftung und Spülung 
mit Frischwasser. 

b) Verhinderung des Eindringens größerer 
Olmengen in Kläranlagen durch vorheri
ges Abschöpfen oder zeitweise Ausschaltung 
der Kläranlage. 

c) Verhinderung des Ausfließens ,in den Vor
fluter durch Errichtung provisorisch,er 01-
absche,ider. 

Schutz von Oberflächengewässern 

a) Errichtung von Sperren aus Balken, Kunst
stoffschläuchen u. dgl. 

b) Bei stärker strömenden Gewässern Ablen
kung in behelfsmäßige Sammelbecken. 

c) Einschaltung behelfsmäßiger Olabscheider 
in GewäsS'er mit geringer Wasserführung. 

d) Abschöpfen oder Abpumpen des Oles. 

Eine besondere Gefährdung des Grundwassers 
. und der \Vasserversorgung steHen erfahrungs
gemäß die Tankfahrzeugunfälledar. Vielfach 
führen Straß·en durch Gebiete, die für die Was
serversorgung von großer Bödeutung sind. Die 
Hauptstraßenzüg,e verlaufen vorwiegend durch 
Täler, die von wertvollen Grundwass·erströmen 
durchflossen werden. In manchen Fällen durch
schneiden Bundesstraßen sogar SdlUtz- und 
Schongebiete für die Wasserversorgung. Obwohl 
durch entsprechende Maßnahmen vor allem nach 
dem Kraftfahrred1t und dem Straßenverkehrs
recht d.ie Unfallsgefahr bei Tankwagen herab
gesetzt werden kann (häufige Kontrollen der 
Fahrtüchtigkeit von Fahrer und Fahrzeug, Ge
schw,indigkeitsheschränkungen u, dgl.), läßt sie 
sich nicht ausschließen. In den Boden eingedrun
gene Mineralölprodukte gelangen ins Grund
wasser und können in kürzerer oder. längerer 

Zeit Brunnen oder Quellen verunreinigen. Dabei 
genüg,en bereits Spuren von Benzin oder 01, um 
das Wasser für den menschlichen Genuß _ unge
eignet zu ma,chen. Schon die Verunreinigung 
eines Hausbrunnens zieht sehr unangenehme 
Folgen nach sich; unübersehbar wird aber die 
Katastrophe, wenn die zentrale Wasserversor
gungsanlage einer Sta,dt von einem solchen V or
fall betroffen wird. 

Infolge der Häufigkeit ·der Tankfahrzeugun
fälle und der dabei .auftretenden Zweifel über 
die Verpflichtung zur Durchführung von Maß
nahmen zur Verhinderung einer Gewässerverun
relmgung ist es notwendig, die Verpflich
tung des Halters und des Lenkers speziell' zu 
regeln. Die vom Lenker und gegebenenfalls vom 
Beifahrer durchzuführenden Sofortmaßnahmen 
sowie diejenigen Stellen, die bei Unfällen und 
Zwischenfällen zu benachrichtigen sind; müssen 
gemäß § 25 der Tankfahrzeugverordnung 1967, 
BGBl. Nr. 400, in der Betriebsanweisung ange~ 
geben sein. Dadurch wird hinreichend konkreti
siert, welche Sofortmaßnahmen in Erfüllung der 
Verpflichtung des § 31 a Abs. 2 bei Tankwagen
unfällen vom Lenker (Beifahrer) zu treffen sind. 
Gemäß § 32 der Tankfahrzeugverordnung 1967 
darf der Zulassungsbesitzer das Lenken oder 
Verwenden eines Tankfahrzeuges nur Personen 
überlassen, ,die auch mit der Betriebsanweisung 
vertraut sind. Bezüglich der weiteren, über die 
Sofortmaßnahmen hinausgehenden, dem Halter 
obliegenden Maßnahmen wird auf die Richt
linien zum Schutze des Wassers bei Auslaufen 
von Mineralölen verwiesen. Eine unmittelbare 
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen 
durch Halter und Lenker (Beifahrer) setzt vor
aus, daß sie physisch dazu in der Lage sind. An
derenfalls hat ,die Behörde nac:.1-t Abs. 3 das Er
forderliche zu veranlassen. Durch die Sofortrnaß
nahmen im Sinne der Betriebsanweisung können 
praktisch kaum Kosten entstehen, da d,ie Sofort
maßnahmen einfache Tätigkeiten umfassen, die 
eine Verhinderung weiteren Auslaufens aus dem 
Behälter, die Lokalis,ierung des Auslaufbereiches 
sowie die ·Bindung des ausgelaufenen Oles zum 
Ziele haben. Die Haftungs- und Kostenfrage ist 
im übrigen im Eisenbahn- urud Kraftfahrzeug
haftpflichtgesetz bzw. in den einschlägigen ver
sicherungsrechtEchen Bestimmungen geregelt. 

Eine spezielle Regelung für Unfälle bei Eisen
bahn, Luftfahrt und Schiffen erscheint nicht er
forderlich, da solche verhältnismäßig selten vor
kommen und sich die Notwendigkeit einer be
sonderen Regelung bisher nicht ergeben hat. 

Zu. Abs.· 3: 

Diese Bestimmung schafft eine klare Rechts
grundlage für das Einschreiten der Wass'errechts
behörde, wenn infolge besonderer Umstände, 
zum Beispiel durch einen Unfall, die k 0 n-
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k r e t e Gefahr einer Gewässerverunreinigung 
eintritt und der Verpflichtete nicht oder nicht 
rechtzeitig die zur Vermeidung einer Gewässer
verunreinigung erforderlichen Maßnahmen trifft. 
Damit die Behörde von solchen Vorfällen Kennt
nis erhält, ist die Verständigungspflicht im 
Abs. 2 verankert. 

Die Wasserrechtsbehörde hat je nach den Vor
aussetzungen dur·ch :Bescheid oder durch eine not
standspoliJzeiliche Anordnung das Erforderliche 
zu veranlassen. Die not~tandspolizeiliche Anord
nung setzt voraus, daß keine Zeit für ein or
dentloiches Verwaltungsverfahren (Erlassung eines 
Bescheides und ,dessen V olhtreckung) bldbt. Ein 
rasches Eingreifen liegt im allgemeinen Inter
esse, da dadurch der Eintritt eines Schadens ver
mindert oder überhaupt verhindert werden 
kann, sodaß einerseits eine Gewässerverunreini
gung und somit eine Beeinträchtigung oder ein 
Ausfall der Wasserversorgung nicht eintritt und 
der Umfang der Sanierungsmaßnahmen klein
gehaLten werden kann. 

Nach § 110 des Berg,gesetzes ist der Betriebs
leiter verpflichtet, gefährliche Ereignisse im Berg
baubetrieb sogleich ,der Bergbehörde anzuzeigen. 
Wurden von ,dieser anzuwendende Gesetze oder 
Verordnungen außer acht gelassen oder genügen 
die vom Betriebsleiter zusätzlich getroffenen 
Maßnahmen nicht, so hat die Bergbehörde nach 
§ 107 Abs. 1, 3 und 4 des ,Berggesetzes und, 
wenn eine Gefähr.dung zwar noch nicht einge
treten ist, aber in einem späteren Zeitpunkt zu 
befürchten ist, nach § 85 Abs. 3 des Berggesetzes 
die zur Sicherung von Personen und Sachen er
fOl'derlichen Sicherungsmaßnahmen anzuordnen. 
Weroen bei Gefährdung fremder Sachen öffent
liche Interessen berührt, hat die Bergbehörde 
nach § 107 Abs. 4 des Berggesetzes im Einver
nehmen mit den sonst 'beteiligten Verwaltungs
behörden vorzugehen. Sind Maßnahmen im un
mittelbaren Werksbereich eines Bergbaues, wie 
beispielslWeise auf Bohr- und Sondenplätzen, 
Pump- und Gewinnungsstationen eines Erdöl
bergbaues, erforderlich, so obliegt die Anordnung 
der Bergbehörde. Nicht zum unmittelbaren 
Werksbereich eines Bergbaues gehören zum Bei
spiel Rohrleitungen außerhalb von Pump- und 
Gewinnungsstationen eines Erdölbergbaues. Die 
Wasserrechtsbehörde hat daher bei Bergbauen 
zwecks Abstimmung der erforderlichen Maßnah
men mit der Bergbehörde zusammenzuwirken. 
In diesem Zusammenhang wird auf den an die 
Wasserrechtsbehörden ergangenen Erlaß des B·un
desministel'iums für Land- und Forstwirtschaft 
vom 29. März 1960, Z1. 96.002/462-40.876/60, 
verwIesen. 

Wenn wegen Gefahr im Verzug eine Anor,d
nung der Wasserrechtsbehörde nicht abgewartet 
werden kann, so 'ist auch der Bürgermeister zur 
Handhabung der Notstandspolizei befugt. Solche 

Anordnungen werd'en sich im allgemeinen auf 
Sofortmaßnahmen am Unfallsort beziehen. Die 
Bergbauanlagen sollen dabei ausgenommen wer
den, da einerseits die bergrechtlichen Bestimmun
gen Entsprechendes vors.ehen, andererseits ein 
Eingriff in solche Anlagen besondere Fachkennt
nisse erfordert. Der Einsatz der Feuerwehr wird 
in den meisten Staaten bei der Bekämpfung von 
tHunfällen als geeignetes Mittel angesehen und 
hat sich auch bei uns bewährt. Auch aus diesem 
Grunde ist es zutreffend, den Bürgermeister zur 
Gefahrenabwehr durch notstandspolizeiliche 
Maßnahmen zu ermächtigen. 

Unter Wasserversorgung fällt nicht nur die 
Trinkwasser-, sondern auch die Nutzwasserver
sorgung zum Beispiel für industrielle Betriebe. 

Zu Art. I Z. 5: 

Zu § 31 a Abs. 1: 

Während § 31 jedermann verpflichtet,' von 
sich aus dafür zu sorgen, daß eine Gewässerver
unreinigung vermieden wird, und ein behörd
lich,es Eingreifen erst vorsieht, wenn die kon
krete Gefahr einer Gewässerverunre,inigung ein
tritt, legt § 31 a Aibs. 1 hinsichtlich der Lag,e
rung und Leitung wassergefährdender Stoffe von 
vornherein eine behördliche Kontrolle durch Be
willigungspflicht fest. Diese Bewilligungspflicht 
ist jedoch auf solche wass.ergefährdende Stoffe 
beschränkt, die geeignet sind, ein Wasservor
kommen auf lange Zeit so in seiner Beschaffen
heit zu beeinträchtigen, daß es für bestimmte 
Wassernutzung·en, vo.r allem zur Wass·e·rversor
gung, nicht mehr in Betracht kommt, und die 
infolge ihrer häufig,en Verwendung ,die Gefahr 
einer solch·eu Gewässerverunreinigung allgemein 
erhöhen. Unter diiesen Voraussetzungen is,t es 
notwendig und auch einleuchtend, bei solchen 
V orhahen von vornherein durch behördliche 
EinflußnahmesicherzusteHeri, daß eine Gewäs
serverunreinigung vermieden wird. Anderenfalls 
bestünde die Gefahr, daß verfügbares und ge
eignetes Wass.er 'einer wass·erwirtschaftlichen 
Nutzung insbesondere zur Wasserversorgung 
entzogen wird, was bei entsprechenden Vorkeh
rungen hätte verhindert weroen können. 

Die Zuständigkeitshestimmung ist· von dem 
Gedanken getragen, die erstinstanzliche Verwal
tungstätigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
iilberlassen. Nur in den Fällen des § 99 Abs. 1 
Et. i ,ist aus Gründen der Verfahrenskonzentra
tion der Landeshauptmarun zuständig. 

Soweit solche Anlagen nur der Heizung von 
Gebäuden dienen und außerhalb eines wasser
rechtlich hesonders geschützten Gebietes err5ch
tet werden, ist die Zuständigkeit des Bürger
meisters aus verwaltungsökonomischen Gründen 
geboten, da in solchen Fällen der Bürgermeister 
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ohnehin im Ra·hmen der Bauordnung tätig wird 
und somit durch die wasser.rechtliche Kompetenz 
keine nennenswerte zusätzliche Belastung er
fährt. Durch diese Regelung wird aber eine we
sentliche Belastung der Bezirksverwaltungs
behörde als Wasserrechtsbehöroe vermieden. 

Ein in dieser Bestimmung erwähntes wasser
rechtlich hesonders geschütztes Gebiet nach § 54 
Iiegt dann vor, wenn die Rahmenverfügung ein 
Wasservorkommen der Wasserversorgung oder 
der Bewässerung widmet. 

Die Anlagen nach Abs. 1 können nicht wie 
die Ahwasse'ranlagen ,in § 32 Abs. 6 als Wasser
ben u t z u n g sanlagen bez·eichnet werden, da 
das wasserrechdiche Verfahren darauf abzielt, 
eine Einwi,rkung a·uf Gewässer überhaupt zu ver
hindern. Da ... ie aus wasserwirtschaftlichen Grün
den von der wasserrechtlichen Ordnung ·erfaßt 
werden, sind sie aber auch als Wasseranlagen im 
Sinne des Wasserrechtsgesetzes anzusehen. Das
selbe gilt sinngemäß auch für die Anlagen nach 
Abs. 2. Es finden daher auf diese Anlagen ähn
lich wie auf die Anlagen ,na·ch § 38 die Bestim
mungen des WRG. 1959 Anwendung, soweit es 
sich nicht um solche Bestimmungen handelt, die 
nur hinsichtlich Wasser 'b e nut z u n g sanlagen 
gelten oder hinsichtlich derer in diesem Bundes
gesetz eine besondere Regelung getroffen ist. 
Demnach finden jedenfalls die §§ 30, 31, 102 
bis 108, 110 bis 113, 120 bis 123, 130, 131, 
133, 137 und 138 Anwendung. 

Zu Abs. 2: 

Die Gewinnung von Sand und Kies aus einem 
Gewäss·er bedarf der wasserrechtlichen Bewilli
gung nach § 9, eine Entnahme innerhalb der 
Grenzen ,des Hochwasserabflusses fließender, Ge
wässer der Bewilligung nach § 38, eine Naß
baggerung im Grundwasserbereich nach § 32 
Abs. 2 lit. c und innerhalb von Schongebieten 
nam § 34. In Wasserschutzgebieten besteht in 
der Regel ein Verbot. 

Durch die Bestimmung des Abs. 2 soll die 
Lücke für die wasserrechtlich noch nicht erfaßten 
Entnahmen geschlossen werden, da sie auch 
außerhalb wasserrech,tlich besonders geschützter 
Gebiete eine Gefahr für das Grundwasser dar
stellen. Die Gefahr liegt darin, ,daß zunächst auf 
jeden Fall die das Grundwasser schützende Bo
denschicht, in der hauptsächlich der biologische 
Abbau von Verunreinigungen erfolgt, entfernt 
wird. Dadurch wird der natürliche Schutz des 
Grundwassers weitgehend vermindert oder ganz 
beseitigt, wobei dieser Zustand im Gegensatz zu 
anderen Baustellen ,bestehen bleibt. Diese nach 
dem Abbau meist sich selbst überilassene Grube 
bietet erfahrungsgemäß den Anreiz zur Ablage
rung von Unrat und Abfall. Die Sand- und 
Kiesgewinnung ·ist außerdem infolge der inten-

siven Bautätigkeit überall verbreitet, und zwar 
meist gerade dort, wo sich die wertvollen Grund
wasservorkommen vorfiIllden. Da Abbau und 
nachfolgender Zustand -demnach das Grundwas
ser und damit bestehende und künftige Wasser
versorgungen gefährden, ist die behördliche Ein
flußnahme im Interesse des Gewässerschutzes not
wendig. 

Die Bewilligungspflicht ist nur dann gegeben, 
wenn die Entnahme mit besonderen Vorrich
tungen zum Beispiel durch Einsatz eines Baggers -
oder einer Schrapperanlage erfolgt. Die händi
sche Entnahme fällt nicht darunter. Der Begriff 
"besondere Vorrichtungen" ist dem § 8 entnom
men und deckt sich im allgemeinen mit den ein
schlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung. 
Weiters ist für die Bewilligungspflicht Voraus
setzung' daß die Entnahme eine Einwirkung auf 
Gewässer herbeiführen kann. Unter die Bewilli
gungspflicht fällt nicht die Gewinnung von 
Schotter aus Steinbrüchen. 

Zu Abs. 3: 

In den Plänen und Erläuterung·en werden die 
angeführten Gesichtspunkte mögLichst klar und 
hinreichend darzustellen sein, damit der Behörde 
die zur Beurteilung erforderlichen Gesichtspunkte 
vorliegen und der Partei kein unnützer Zeit
verlust durch. Ergänzung der Unterlagen ent
steht. Im Jahre 1960 wurden im Rahmen des 
asterreichischen Wasserwirtschaftsverbandes un
ter Mitwirkung von Fachleuten der Wasserver
sorgung, des Behälterwesens und vom Fachver
band der Erdöl.industrie Richtlinien für die La
gerung von flüssigen Brenn- und Treibstoffen. 
ausgearbeitet. Die Prüfung dieser Richtlinien. 
durch das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat ergeben, daß bei ihrer Be
achtung infolge technisch einwandfreier Ausfüh
rung der Behälter und sorgfältigen Betriebes auch 
das Grundwasser im Regelfal1e ausreichend ge
schützt wird. Mit Erlaß des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft vom 12. Juli 1960, 
Zl. 96.006/269-58.844/60, wurde daher allen 
Ämtern der Landesregierungen empfohlen, die 
Richtlinien der BeU'rteilung solcher Lagerungen. 
durch die Wasserrechtsbehörde zugrunde zu legen, 
falls nicht besondere Verhältnisse eine andere' 
Regelung vertretbar bzw. erforderlich erscheinen. 
lassen. Diese Richtlinien wurden auf Grund der 
Erfahrungen und des technischen Fortschrittes 
in den Jahren 1963 und 1966 entsprechend ab
geändert und ergänzt (Erlaß des Bundesministe
riums für Land- und Forstwirtschaft vom 
19. Feber 1964, Z1. 96.006/471-105.377/63, und 
vom 16. September 1966, Z1. 77.747-I/l/66). Das 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-· 
bau hat zur Koordinierung der behördlichen 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Gewerbe- und 
Wasserrechtes im Erlaßwege ausgesprochen, daß. 
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keine Bedenken bestehen, auf diese Richtlinien 
im Verfahren betreffend die Genehmigung der 
gewer,blichen Betriebsaniagen entsprechel1Jd Be
dacht zu nehmen. Da sich diese Richtlinien gut 
bewährt haben, werden im allgemeinen gegen 
'solche Ansuchen keine Bedenken bestehen, die in 
den vorgelegten Plänen und Erläuterungen diese 
Rich din,ien berücksich tigen. 

Zu Abs. 4: 

Da bei den hier in Betracht kommenden 
bewilligungspflichtigen Vorhaben eine unmittel
bare Einwirkung auf Gewässer nicht vor
gesehen ist und die für die Entscheidung nach 
Abs. 5 erforderliche Beurteilung auch schon auf 
Grund des eingereichten Projektes möglich sein 
kann, insbesondere sofern hierin die bestehenden 
Richtlinien berücksichtigt sind, soll von der 
obligatorischen Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung Abstand genommen werden. Dies 
schließt jedoch nicht aus, daß entsprechend dem 
im § 39 Abs. 2 A VG. 1950 verankerten Grund
satz eine mündliche Verhandlung durchgeführt 
wird, wenn es die KlarsteIlung des Sachverhaltes 
,erfordert. 

Zu Ahs. 5: 

Sinn und Zweck der Bewilligungspflicht ist, 
der Behörde die Möglichkeit zu geben, im Wege 
eines Ermittlungsverfahrens zu prüfen, ob vom 
Standpunkt des Gewässerschutzes Bedenken 
gegen das Vorhaben bestehen und welche 
Schutz- und Sicherungsmaßn~hmen notwendig 
sind, um eine Gewässerverunreinigung zu ver
meiden. Der Gesichtspunkt des § 13 Abs. 3 muß 
wiederholt werden, da es sich hier um keine 
Wasserbenutzung handelt. Bei Entnahmen von 
Sand und Kies sind schon in der Bewilligung die
jenigen Maßnahmen aufzutragen, die für einen 
vom Standpunkt der Reinhaltung der Gewässer 
befriedigenden Endzustand nach Einstellung des 
Abbaues notwendig sind. Der wichtigste wasser
wirtschaftliche Gesichtspunkt ist ,dabei die Er
haltung der Wasservorkommen zur Deckung des 
gegenwärtigen und künftigen Trinkwasser
bedarfes. 

Zu Abs. 6: 

Die Bestimmung dieses Absatzes geht von 
dem Bestreben aus, den Gewässerschutz in dem 
hier gezogenen Rahmen ohne wesentlichen Mehr
aufwand bei Verwaltung und Wirtschaft sicher
zustellen. Dies kann außerhalb wasserrechtlich 
besonders geschützter Gebiete am zweck
mäßigsten dadurch erreid1t werden, daß die 
Behörde, die eine Anlage oder eine Tätigkeit in 
der Hauptsache behandelt, auch auf die Rein
haltung der Gewässer achtet. Zur Klarstellung 
der charakteristischen Merkmale der Wasserver
hältnisse, wie Mächtigkeit und Lage des Grund-

wasservorkommens, Richtung der Grundwasser
strömung, höchster Wasserspiegel und Boden
beschaffenheit, weiters zur KlarsteIlung der 
wasserwirtschaftlichen Bedeutung des Gebietes 
und schließlich der zur Wahrung des Gewässer
schutzes erforderlichen Maßnahmen wird dem 
Ermittlungsverfahren gemäß den Bestimmungen 
des A VG. 1950 der entsprechende Sachverstän
dige beizuziehen sein. 

Da bei allen Bewilligungen von Vorhaben nach 
Abs. 1 und 2 der Abs. 5 anzuwenden ist, ohne 
Rücksicht darauf, ob die Wasserrechtsbehörde, 
der Bürgermeister, die Gewerbe-, Berg- oder 
Schiffahrtsbehörde zuständig ist, erscheint eine 
gleichmäßige Behandlung bei der Beachtung der 
Reinhaltung der Gewässer gewährleistet. Dem 
\'Vasserberechtigten einer Wasserversorgung oder' 
einem Brunnenbesitzer kommt im Hinblick auf 
die Bestimmungen der Abs. 5 und 6 auch im 
gewerberechtlichen Verfahren nach dem 
UI. Hauptstüd;: der Gewerbeordnung Partei
steIlung zu. 

Bei dem Bergrecht unterliegenden Vorhaben 
nach Abs. 1 und 2 in einem wasserrechtlidl 
besonders geschützten Gebiet ist unbe
schadet der Zuständigkeit der Wasserrechts
behörde - auch die Zuständigkeit der Berg
behörde zur Erteilung der Bewilligung zur Her
stellung und zum Betrieb von solchen Anlagen 
sowie zur Anordnung der erforderlichen Maß
nahmen gegeben. Es wird daher das wasserrecht
liche und das bergbehördliche Verfahren tun
lichst gemeinsam durchzuführen sein; die Be
scheide sind aufeinander abzustimmen. 

Zu Abs. 7: 

Da diese Anlagen keine Wasserbenutzungs
lanlagen sind, finden die Bestimmungen über 
Vorkehrungen bei Erlöschen (§ 29) keine An
wendung. Erfahrungsgemäß aber können auf
gelassene Anlagen (Ollagerungen, Sand- und 
Kiesgruben) Gewässerverunreinigungen bewir
iben, - wenn nicht ein· entsprechender Zustand 
herbeigeführt wird. Es sind daher besondere 
Bestimmungen erforderlich. Für allfällige Vor
kehrungen ist die Behör,de zuständig, die für die 
Bewilligung der Anlage zuständig ist. 

Zu Abs. 8: 

Die EvidentJhaltung dieser Anlagen einschließ
lich der nach Art. II anzeigepflichtigen ist vor 
allem aus Gründen der Gewässeraufsicht not
wendig. Die Organe der Gewässeraufsicht müssen 
eine Übersicht über diese Anlagen haben, da sie 
eine latente Gefahr für die Gewässer, vor allem 
für' die Wasserversorgung, darstellen. Damit 
Evidenthaltung und Aufsicht gut und ver
waltungsökonomisch funktionieren, ist ein Zu
sammenwirken .der Wasserrechtsbehörden mit 
den m Abs. 6 bezeichneten Behörden vor allem 
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aber mit den Gewerbebehörden erforderlich, da neuen Verhältnisse dar. Der Inhalt des Bundes
ein großer Teil dieser Anlagen der Gewerbe- gesetzes betreffend die Seeklaus-Ordnung ist 
ordnung unterliegt. Die über die Zusammen- durch Wegfall der Seeklause überholt. § 40 
arbeit bestehenden Erlässe werden entsprechend Abs. 1 Z. 3 kann daher entfallen. Die vorläufige 
abgeändert und ergänzt werden. Da in einzelnen Wehr betriebsordnung ermäglichtdie Sammlung 
Bundesländern Verzeichnisse schon bestehen, soll von Erfahrungen und muß sich vor ihrer end
,dem Landeshauptmann die Anordnung über- gültigen Festlegung in der Praxis bewähren. 
lassen bleiben, wo und auf welche Art die Ver-
zeichnisse zu führen sind. Zu Art. I Z. 10: 

Zu Art. I Z. 6: 

Die Einfügung ·des Hinweises auf die wasser
rechtliche Kompetenz des Bürgermeisters in § 98 
wird im Hinblick auf Art. I (§ 31 Abs. 3 und 
§ 31 a Abs. 1 und Abs. 7) erforderlich. 

Die Befreiungstatbestände von Verwaltungs
abgaben sind zuletzt im Bundesgesetz vom 
27. Jänner 1968, BGBl. Nr. 45, ohne Anderung 
des bisherigen Rechtsinhaltes geregelt worden. 
Das Bundeskanzleramt hat in seinem Rund
schreiben vom 7. Feber 1968, Z1. 90.636-2 e/68, 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die "vor-

Zu Art. I Z. 7: gesehenen Befreiungeri nach und nach in die .die 
. .... '.' I einzelnen Sachgebiete der Verwaltung regelnden 

. Dl~ Emfugu?g. 1m. § 102 ist. erforderhch, Gesetze" übertragen werden sollen. In diesem 
damit auch hmslchthch der Bestimmung des Sinne werden idie wasserwirtschaftlichen Befrei
§ ~1 a A~s. 5 die Parteistellung der Gemeinden ungstarbestände in das Wasserrecht aufgenommen 
gesIchert 1St. (§ 143 a) und gleichzeitig einem schon lang 

Zu Art. I Z. 8: 

Da auf Grund ,der Entwicklung der wasser
wirtschaftlichen Verhältnisse neue Bewilligungs
tatbestände hinzugekommen sind, soll der Ein
gang des § 103 über die Ausstattung der An
suchen seiner überschrift entsprechend sich auf 
alle Bewilligungstavbestände und nicht nur auf 
Wasserbenutzungen und Regulierungswasser
bauten beziehen. 

Zu Art. I Z. 9: 

Das Bundesgesetz vom 2. März 1938, BGB1. 
Nr. 57, regelt den Wasserstand ·des Traunsees 
durch Vorschriften über die Bedienung der See
klause in Gmunden. Diese Seeklause ist in
zwischen veraltet und unwirtschaftlich geworden; 
an ihre Stelle tritt das Traunkraftwerk in 
Gmu!1den. Zur Errichtung dieses Kraftwerkes 
wurde die wasserrechtliCt~e Bewilligung mit 
Bescheid des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft vom 21. Jänner 1967, Z1. 96.193/ 
16-88.797/66, erteilt. Mit Inbetriebnahme dieses 
modernen Werkes wird die Regulierung des 
W'asserstandes des Traunsees und der 'Wasser
führungsverhältnisse in der Unteren Traun 
durch die entsprechende Bedienung des Kraft
werkes im Rahmen der ,durch den Bescheid des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt
schaft vom 18. Dezember 1967, Z1. 96.193/59-
83.686/67, wasserrechtlich genehmigten vorläu
figen Wehrbetriebsordnung erfolgen. Die Wehr
betriebsordnung wahrt im gleichen Maße die 
Interessen der Seeanrainer, der Wasserberechtigten 
am Traunfluß und der Fischereiberechtigten, ent
spricht dem Zweck der Seeklaus-Ordnung für 
den Traunsee und stellt deren Anpassung an die 
durch das Traunkraftwerk Gmunden bedingten 

geäußerten Wunsch hinsichtlich Amtshandlungen 
betreffend Abwasserbeseitigungsanlagen von Ge
meinden, Wasserverbänden und Wassergenossen
schaften ergänzt. 

Zu Art. 11: 

Die be s t ehe n den Anlagen nach Art. I 
Z. 5 (§ 31 a Abs. 1), die wasserrechtlichbisher 
nicht behandelt wurden, bedeuten im allge
meinen eine größere Gefahr für die Gewässer, 
vor allem für das Grundwasser, als die später 
errichteten, da bei diesen Anlagen in der Regel 
keine Schutz- und Kontrollrnaßnahmen im Inter
esse ,der Gewässerreinhaltung getroffen wurden 
und der Zeitahlauf naturgemäß eine Abnützung 
des Behälter- und Leitungsmaterials mit sich 
bringt. Die Bestimmungen zur Reinhaltung der 
Gewässer, insbesondere zur Sicherung der Trink
wasserversorgung, wären daher ohne Einbe
ziehung der bestehenden, wasserrechtlich noch 
nicht 'Qehandelten Anlagen lückenhaft und pro
blematisch. Es muß daher eine Bestimmung auf
genommen werden, um dem Inhaber emer 
solchen Anlage die zur Vermeidung emer 
Gewässerverunreinigung erforderlichen Maß
nahmen im gegebenen Fall auftragen zu können. 
Bei der Vorschreibung solcher Maßnahmen wird 
aber mit Schonung der bestehenden Rechte und 
im Verhältnis zur Schutzbedürftigkeit des be
treffenden Wasservorkommens vorzugehen sein. 
Im übrigen gelten auch für diese Anlagen d:e 
Bestimmungen des § 31 und somit die all
gemeine Sorgfaltspflicht. 

_ Bei den wasserrechtlich besonders geschützten 
Gebieten handelt es sich uni die wertvollsten 
Gebiete der Wasserwirtschaft, deren Verun
reinigung durch wassergefährdende Stoffe nach
haltige und empfindliche Folgen für die Wasser-
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versorgung der Bevölkerung haben können. Die 
konkrete Erfassung und Kontrolle dieser An
lagen ist notwendig, damit vor allem im Inter
esse der Wasserversorgung das Erforderliche 

. rechtzeitig veranlaßt werden kann. 

Der österreichische Wasserwirtschaftsverba,nd 
hat Richtlinien für Maßnahmen zum Schutze des 
Wassers bei b e s t ehe n den unterirdischen 
Lagerungen von flüssigen Brenn- und Treib
stoffen herausgegeben, ,die mit Erlaß des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft vom 
30. Juni 1965, Zl. 60.117-1/1/65, den Ämtern 
der Landesregierungen zur Kenntnis gebracht 
wurden. Diese Richtlinien bilden einen wert
vollen Beitrag dafür, die Wasserversorgung vor 
den Gefahren älterer Mineralöllagerungen in 
einer vertretbaren hzw. zumutbaren Weise 
schützen zu können. Welche von den hierin ent
haltenen Maßnahmen im konkreten Fall erfor
derlich bzw. ausreichend sind, wird von Zustand 
und Beschaffenheit der Anlage, von der Schutz
würdigkeit des Gebietes und, von ,den Unter
grundverhältnissen abhängen. 

Unter "zuständige Wasserrechtsbehörde" ist 
die Bezirksverwaltungsbehörde und zutreffenden
falls der Landeshauptmann zu verstehen. 

Wie schon zu § 31 Abs. 3 ausgeführt wurde, 
hat die Bergbehörde hinsichtlich der dem Berg
recht unterliegenden Anlagen zweckdienliche 
Sicherungsmaßnahmen zu. verfügen, wenn es die 
Sicherung von Personen oder Sachen gegen 
Gefährdungen verlangt. Zu den dem Bergrecht 
unterliegenden Anlagen gehören vor allem die 
Rohrleitungen und Behälter im ölgebiet und 
die Rohrleitungen und Behälter vom ölgebiet 
bis zur übergabe an den Verarbeitungsbetrieb. 
Wenn bei Gefährdung fremder Sachen öffent
liche Interessen berührt werden, hat die Berg
behörde nachdem Berggesetz im Einvernehmen 
mit den beteiligten Verwaltungsbehörden vor
zugehen. Durch die Bestimmung des Art. II wird 
die Zuständigkeit der Bergbehörde nicht berührt. 
Die Wasserrechtsbehörde hat daher zwecks Ab
stimmung der erforderlichen Maßnahmen mit 
der Bergbehörde zusammenzuwirken. 

Zu Art. III: 

Diese Bestimmung soll aufgenommen werden, 
da anläßlich -der Neuordnung des Gewerbewesens 
der Gewässerschutz bei gewerblichen Betriebs
anlagen in dem hier gezogenen Rahmen berück
sichtigt werden soll. 

Anhang 'zu den Erläuternden Bemerkungen 

Gel t end e r Tex t: 

§ 4. 0 f f e n t I ich e s Was s erg u t 

(7) Die Ausscheidung von ·Grundflächen aus 
dem' öffentlichen Wassergute hat der Landes
hauptmann auf Antrag eines Beteiligten dann 
auszusprechen, welln diese Flächen für den mit 
der Widmung als öffentliches Wassergut verbun
denen Zweck dauernd entbehrlich erscheinen. 
Auch zu der nach Abs. 6 erforderlichen Feststel
lung, ferner zur Entscheidung über Entschädi
gungsansprüche, die auf § 409 ABGB. gegründet 
werden, sowie zur Verwaltung der zum öffent
lichen Wassergute gehörenden Grundstücke 
überhaupt ist der Landeshauptmann berufen. 

§ 13. Maß der Wasserbenutzung 

(3) Keinesfalls darf das nach Abs. 1 zu be
stimmende Maß so weit gehen, daß Gemeinden 
oder Ortschaften das für die Abwendung von 
Feuersgefahren, für sonstige öffentliche Zwecke 
oder für Zwecke des Haus- und Wirtschaftsbedar
fes ihrer Bewohner erforderliche Wasser ent
zogen wird. Das gleiche gilt sinngemäß für den 
Wasserbedarf einzelner Ansiedlungen. 

Neu er Tex t: 

§ 4. 0 f f e n t I ich e s Was s erg u t 

(7) Die Ausscheidung von Grundflächen aus 
dem öffentlichen Wassergute hat der Landes
hauptmann auf Antrag eines Beteiligten dann 
auszusprechen, wenn diese Flächen für den mit 
der Widmung als öffentliches Wassergut ver
bundenen Zweck dauernd entbehrlich erscheinen. 
Auch zu der nach Abs. 6 erforderlichen Fest
stellung ist der Landeshauptmann berufen. 

§ 13. Maß und Art der Was s e r
benutzung 

(3) Das Maß und die Art der Wasserbenut
Zl,mg dürfen keinesfalls so weit gehen, daß Ge
meinden, Ortschaften oder einzelnen Ansiedlun
gen das für die Abwendung von Feuersgefahren, 
für sonstige öffentliche Zwecke oder für Zwecke 
des Haus- und Wirtschaftsbedarfes ihrer Bewoh
ner erforderliche Wasser entzogen wird. 

1217 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 15

www.parlament.gv.at
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§ 31. A 11 g e me i n e S 0 r g e für die 
Reinhaltung 

§ 31. Allgemeine Sorge f,ür die 
Reinhaltung 

I edermann, dessen Anlagen, Maßnahmen oder 
Unterlassungen eine Verunreinigung von Ge
wässern herbeiführen können, hat die im Inter
esse der Reinhaltung erforderliche Sorgfalt im 
Sinne des § 1297 ABGB. anzuwenden; unter den 
Voraussetzungen des § 1299 ABGB. ist die in 
dieser Gesetzesstelle geforderte er höhte Sorg-
faltspflicht zu vertreten. . 

(1) Jedermann, dessen Anlagen, Maßnahmen 
oder Unterlassungen eine Einwirkung auf Ge
wässer herbeiführen können, hat mit der im 
Sinne des § 1297, zutreffendenfalls mit der im 
Sinne des § 1299 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches gebotenen Sorgfalt seine Anlagen 
so herzustellen, instandzuhalten und zu betrei
hen oder sich so zu verhalten, daß eine Gewässer
verunreinigung vermieden wird, die den Bestim
mungen des § 30 zuwiderläuft und nicht durch 
eine wasserrechtliche Bewilligung gedeckt ist. 

(2) Tritt dennoch die Gefahr einer Gewässer
verunreinigung ein, hat der nach Abs. 1 Ver
pflichtete unverzüglich die zur Vermeidung einer 
Verunreinigung erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen und die Bezirksverwaltungsbehörde, bei 
Gefahr im Verzuge den Bürgermeister oder die 
nächste Dienststelle des öffentlichen Sicherheits
dienstes zu verständigen. Bei Tankfahrzeug
unfällen hat der Lenker, sofern dieser hiezu 
nicht oder nicht allein in der Lage ist, auch der 
Beifahrer, die erforderlichen Sofortmaßnahmen 
im Sinne der Betriebsanweisung für Tankfahr
zeuge zu treffen. Die Verständigungs- und Hilfe
leistungspflicht nach anderen Verwaltungsvor
~chriften, wie vor allem nach der Straßenver
kehrsordnung, wird dadurch nicht berührt. Sind 
außer den Sofortmaßnahmen weitere Maßnah
men zur Vermeidung einer Gewässerverunreini
gung erforderlich, so ist zu ihrer Durchführung 
der Halter des Tankfahrzeuges verpflichtet. 

(3) Wenn die zur Vermeidung einer Gewässer
verunreinigung erforderlichen Maßnahmen nicht 
oder nicht rechtzeitig getroffen werden, so hat 
die Wasserrechtsbehörde, soweit nicht. der un
mittelbare Werksbereich eines Bergbaues betrof
fen wird, die entsprechenden Maßnahmen dem 
Verpflichteten aufzutragen oder bei Gefahr im 
Verzuge unmittelbar anzuordnen und gegen 
Ersatz der Kosten durch den Verpflichteten nöti~ 
genfalls unverzüglich durchführen z~ lassen. 
Wenn wegen Gefahr im Verzuge eine Anord
nung der Wasserrechtsbehörde nicht abgewartet 
werden kann, ist der Bürgermeister befugt, die 
zur Vermeidung einer Gewässerverunreinigung 
erforderlichen Maßnahmen - soweit nicht dem 
Bergrecht unterliegende Anlagen betroffen wer
den - unmittelbar anzuordnen und gegen den 
Ersatz der Kosten durch den Verpflichteten nöti
genfalls unverzüglich durchführen zu lassen. 
Gefahr im Verzuge ist jedenfalls gegeben, wenn 
eine Wasserversorgung gefährdet ist. 

§ 31 a. Be s 0 nd e r e Vor so r g e ge gen 
allg,emeine Wassergefährdun.g 

(1) Die Errichtung und der Betrieb von Anla
gen zur Lagerung oder Leitung wassergefährden-
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der Stoffe bedürfen der wasserrechtlichen Bewilli
gung durch -die Bezirksverwaltungshehörde, in 
den Fällen des § 99 Abs. 1 lit. i durch den Lan
deshauptmann. Soweit solche Anlagen nur der 
Heizung von Gebäuden dienen und außerhalb 
eines wasserrechtlich besoneters geschützten Ge
bietes (§§ 34, 35, 37 und 54) geplant sind, bedürfen 
sie der wasserrechtlichen Bewilligung durch den 
Bürgermeister. Als wassergefährdende Stoffe, 
deren Lagerung oder Leitung hewilligungspflich
tig ist, hat das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft durch Verordnung jene zu be
zeichnen und mengenmäßig zu - begrenzen, die 
zufolge ihrer·Bes-chaffenheit 'bei Einwirkung auf 
Gewässer eine Wassernutzung, vor allem zur 
Wasserversorgung ausschließen und zufolge ihrer 
häufigen Verwendung die Gehhr einer solchen 
Gewässerverunreinigung allgemein erhöhen. 

{2) Unbescha.det der Bestimmungen der§§ 9, 
32, 34 und 38 bedarf die Gewinnung von Sand 
und Kies der wasserrechtlichen Bewilligung, wenn 
sie mit besonderen Vorrichtungen erfolgt und 
eine Einwirkung auf Gewässer herbeiführen 
kann. 

(3) Dem Ansuchen sind Pläne und Erläuterun
gen anzuschließen, aus denen die technischen 
Merkmale der Anlage und ihre örtliche Lage vor 
allem in wasserwirtschaftlich-er Hinsicht sowie 
die zur Vermeidung einer Gewässerverunreini
gung vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen und 
deren regelmäßige Kontrolle hervorgehen. 

(4) Von der Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung (§ 107 A,bs. 1) kann abgesehen wer
den. 

(5) Bei einer Bewilligung des Vorhabens sind 
die zur Vermeidung einer Gewässerv.erunreini
gung (§ 30) notwendigen Bedingungen vorzu
s·chreiben. Dabei sind in den Fällen nach Abs. 2 
auch die nach Beendigung der Entnahme zu tref
fenden Maßnahmen aufzutragen. Insbesondere ist 
zu -beachten, daß Gemeinden, Ortschaften oder 
einzelne Ansiedlungen in der Vers'orgung ihrer 
Bewohner mit Trinkwasser nicht -beeinträchtigt 
werden. 

(6) Bei Vorhaben .-nach Abs. 1 und 2, deren 
Anlagen nach den gewerberechtlichen Vorschriften 
genehmigungspflichtig sind oder .die dem Berg
recht oder dem Schiffahrtsre.cht unterliegen, ent
fällt die Bewilligungspflicht, wenn das Vorhaben 
außerha1b wasserrechtlich besonders geschützter 
Gebiete geplant ist. In diesen Fällen hat die nach 
den angeführten Verwaltungsvorschriften zu
ständige Behörde die Bestimmungen des Abs. 5 
anzuwenden. 

{7) Werden Anlagen nach Abs. 1 und 2 auf
gelassen, so hat der bisherige Inhaber die zur 
Vermeidung einer Gewässerverunreinigung not
wendigen Vorkehrungen zu treffen. Er hat die 
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§ 98. Z u s t ä n d i g k e i t 

(1 ) Wasserrech tshehörden sind die Bezir ksver
waltungsbehörde, der Landeshauptmann und das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
s-chaft. Sofern '" 

§ 102. Par t eie nun d Be t eil i g t e 

(1) Parteien sind: 

cl) Gemeinden, Ortschaften und einzelne An
siedlungen zur Wahrung des ihnen nach 
§ 13 Albs. 3 zustehenden Anspruch-es; 

Auflassung und die Vorkehrungen der Behörde 
(Albs. 1 und 6) rechtzeitig vorher anzuzeigen. 
Erforderlichenfalls sind ihm die entsprechenden 
Vorkehrungen auf,zutragen. 

(8) Der Landeshauptmann hat die Führung 
eines Verzeichnisses über die Anlagen nach Abs. 1, 
2 und 6 anzuordnen. 

§ 98. Z u s t ä n d i g k e i t 

(1) WasserrechtSibehörden sind, unbeschadet 
der in den -einzelnen Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes festgelegten Zuständigkeit des Bür
germeisters, die Bezirbverwaltungsbehörde, der 
Landeshauptmann und das 'Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft. Sofern ... 

§ 102. Par t eie nun d B e t -e i'l i g te 

(1) Parteien sind: 

d) Gemeinden, Orts-chaften und einzelne An
siedlungen Zur Wahrung des ihnen nach 
§ 13 Abs. 3 und § 31 a Abs. 5 zustehenden 
Anspruches; 

§ 103. Ge s u c he um Ver 1 e i h u n g wa s- § 103. Ge s u ehe um Ver 1 e i h u n g w a s-
serrechtlicher B-ewilligungen . serrechtlicher Bewilligungen 

(1) Gesuche um Verleihung von Wasser
benutzungsrechten und um Bewilligung. zur Er
richtung oder Änderung von Wasserbenutzungs
anlagen, dann von Schutz- und Regulierungs
wasserbauten müssen, insofern sich nicht das eine 
oder . andere Erfordernis nach der Natur des 
Unternehmens als entbehrlich darstellt, neben 
den von einem Fachkundigen entworfenen 
Plänen, Zeichnungen und eruäuternden ,Be
merkung-en enthalten: 

(1) Gesuche um Verleihung von wasserrecht
lichen Bewilligungen müssen, insofern sich nicht 
das eine oder andere Erfordernis nach der Natur 
des Unternehmens als entbehrlich darstellt, neben 
den von . einem Fachkundigen entworfenen 
Plänen, Zeichnungen und erläuternden Bemer
kungen enthalten: 

Et. a his I unverändert. 

§ 140. Auf r e c h t e r haI tun g was s e r- § 140. Auf r e c h te r haI tun g was s e r-
r e c h tl ich e r Vor s ehr i f t e n r e c h. tl ich e r Vor s c h ri f t e n 

(1) Durch dieses Bundesgesetz werden nicht 
berührt: 

3. Das IBundesgesetz vom 2. März 1938, BGBL 
Nr. 57, wirksam für das Land Oberös.terreich, 
betreffend die Seeklaus-Ordnung für den Traun
see. 

(1) Durch dieses Bundesgesetz werden nicht 
berührt: 

§ 143 a. B e fr e i u n g v on Ver wal tun g s
ahga:ben 

Amtshandlungen betreffend Schutz- und Re
gulierungs,wass-er'bauten, Ent- oder Bewässerungs
anlagen, Trinkwasserversorgungsanlagen, Ab
wasseranlagen von Gemeinden, Wasserverbänden 
oder Wassergenossenschaften unterliegen nicht 
der Verpflichtung zur Entrichtung der im § 78 
Abs. 1 und 2 A VG. 1950 inder Fassung des 
Art. I des Bundesges,etzes vom 27. Jänner 1968, 
BGBL Nr. 45/1968, geregelten Verwaltungsab
gaben. 
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